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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 



Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com 
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS
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lnstitut für Baustoffe,
Massivbau und Brandschutz

Allgeme¡nes bauaufsichtliches Prtifzeugn¡s

P-378811276-MPA BS

Materialprüfânstalt
für das Bauwesen

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit
einem Holzständerwerk und einer beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 gemäß
DIN 4102-2 :1977-09

entspr. lfd. Nr. C 4.1 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (W TB) Teil C4 - Fassung Juni2021

Bauarten zur Errichtung von tragenden Wänden, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt wer-
den

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

22.03.2022

01.01 .2022 bis 30.06.2025

Prüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer:

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Präfzeugnis umfasst 11 Seiten und 10 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetã das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis Nr. P-3788/1276-MPA BS vom 10.03.2014

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3788/1276-MPA
20. 06.2008 ausgestellt worden.

Dieses ållgemeine bauaufsichtliche Prûf¿eugnis darf nur vollst¿indig und unverändsrt weit€rverbreitet werden. Auszüge oder
ch€n Genehm¡gung der MPA Braunschwe¡g. Dokumente ohne Unterschrifr und Stempel haben keine Güll¡gkeit. Jede Seite dièses

chen Pri¡fzeugniÈsos ¡9t mA dem Dlenstsiegel der MPA Braunschwe¡g versehen.

Mator¡elprtlenstalt fi¡r das Bau-
wesen (MPA BS)
Bêêlhovenslrâße 52

D-38106 Breunschweig

Fon +49 (0)531 -391-5400
Fex +49 (0)531-391-5900

info@mpe.lu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeúsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50
BIC: NOLADE2H
USt.{D-Nr. DE1835m654
Steuer-Nr. : 1 41201 I 22859

Notilied body (0761-CPR) - Bauaufs¡cht-
lich anerkannt für Prüfung, Überwachung
und Zertifizierung sowie notmziert für Pri¡-
fung und Zertif¡zierung.
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetã nicht die für die Durchfi¡hrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwenderder Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfä¡ltigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Präfzeugnisses müssen den Hinweis ,,Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

I Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung
von tragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen mit einer beidseitigen Beplankung,
die bei einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90, Benen-
nung (Kurzbezeichnung) F 30-B bz¡r. F 90-B nach DIN 41 02-2: 1977-09') angehören.

1.1.2 Die tragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen bestehen im aus et-
nem Holzständerwerk, einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten mung.
Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufs
men.

Dieses allgemeine bauaußichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Venreisungen Festlegungen aus anderen Pub-
likationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 10 aufgefilhrt. Bei
datierten Veniveisungen m{¡ssen spåtere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prtlfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Venrveisungen gllt d¡e letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.
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1.2

1.2.1

Anwendungsbereich

Das Ständerwerk der Wandkonstruktion muss aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse
C 24 nach DIN EN 338 und mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen.
Die Querschnittsabmessungen der Holzständer müssen den Vorgaben von Abschnitl2.2.1
entsprechen. Die weiteren Bestimmungen der für den Holzbau gültigen technischen Baube-
stimmungen sind zu beachten.

1.2.2 Die tragende, raumabschließende Wandkonstruktion muss von Rohdecke zu Rohdecke span-
nen und ist entsprechend Abschnitt 2.2.5 zu befestigen.

Wird die tragende, raumabschließende Wandkonstruktion z. B. an Unterdecken befestigt oder
auf Doppelböden gestellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen.

1.2.3 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1.

1.2.4 Die Wandkonstruktion darf mit einer beliebigen Wandbreite hergestellt werden. Die zulässige
Wandhöhe ist aus brandschutztechnischer Sicht auf h = 5 m begrenzt. Die Schlankheit der
Holzständer darf in AbhÉingigkeit der jeweiligen Wandkonstruktion den jeweiligen Wert À ge-
mäß Anlage 1 bei Knicken aus der Wandebene nicht überschreiten, wobei zur Ermittlung der
Schlankheit jeweils die Ständerlänge innerhalb eines Geschosses als Knicklänge anzusetzen
ist.

1.2.5 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider-
standsdauer nicht beeinträchtigt.

Zusätzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z. B. Putz oder Ver-
blendungen, sind erlaubt. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebenen-
falls jedoch baua ufsichtliche Anforderu ngen ei nzuhalten.

1.2.6 Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer
Dicke d < 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsfähigkeit des Gegenstan-
des nach Abschnitt 1.1 nicht.

1.2.7 Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. dürfen nicht u
eingebaut werden. lm Übrigen dtirfen derartige Dosen - in
aufbau - an jeder beliebigen Stelle angeordnet werden. Die
schnitt 2.2.6 erfolgen.

1.2.8 Für die Durchftihrung von Rohrleitungen, elektrischen Leitungen, I

kanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich s-
klasse durch Prufungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rah-
men der Erteilung einerallgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemeinen Bau-
artgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erforderlich.

Wenn in raumabschließenden Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse
Verglasungen, Feuerschutzabschlüsse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion durch Prüfungen nachzu-
weisen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung, erforderlich.

Ab-

1.2.9



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 4 | Allgeme¡nes bauaufsichtl¡ches Prüfzeugnis Nr. P-3788/127ô-MPA BS vom

22.03.2022

2.1

ailn*"r":a

1.2.10 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (2. B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf.
Erleichterungen ergeben.

1.2.11 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

1.2.12 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffuerordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. I

S.94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr.127212008 (CLP) oder der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbe-
sondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt derAntragsteller, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder
die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

Eigenschaften u nd Zusammensetzun g

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der
und des Verwendbarkeitsnachweises.

Anga-
ng



MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 5 | Allgeme¡nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3788/1276-MPA BS vom

22.O3.2022 .Bnd/r-:a

2.2

2,2.1

Tabelle l: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

BauprodukU
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

Imml

Rohdichte
im Gebrauchs-

zustand
Ikg/m3]

Bauaufsichtliche
Benennung
nach W TB

Holzbalken aus Vollholz mindes-
tens der Festigkeitsklasse C 24
nach DIN EN 388 und mindestens
der Sortierklasse S 10 nach
DIN 4074-1

>60x90 >420 normalentflammbar

Gips Feuerschutzplatte
Siniat LaFlamm dB
Typ GKF nach DIN 18180 und
Typ DF nach DIN EN 520

12,5 > 800 nichtbrennbar

Gips Feuerschutzplatte
Siniat LaFlamm
Typ GKF nach DIN 18180 und
Typ DF nach DIN EN 520

15 > 819
nichtbrennbar

18 > 800

Mineralwolle (Glaswolle) nach
DIN EN 13162, Schmelz-
punkt < 1000"C nach DIN 4102-17

>80 >14
nichtbrennbar

> 100 >16

lsofloc Einblasdämmung, Dämm-
stoff aus losen, ungebundenen Zel-
lulosefasern nach ETA-O 510226

>50 normalentflammbar

lsofloc L Einblasdåimrnung, Dämm-
stoff aus losen, ungebundenen Zel-
lulosefasern nach ETA-0510226

>47 normalentflammbar

Verwendete Abküzungen:
ETA '+ Europäische Technische Bewertung

Die laut Landesbauordnung fär das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Kon-
formität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

Bestimmungen für die Ausführung

Unterkonstruktion

Die Holzunterkonstruktion muss aus Vollholz gemäß Tabelle 1 in
1.2.1 bestehen.

Die Ständer s¡nd an Schwelle und Rähm jeweils mit mindestens zwei ie Art der
Verbindung geeigneten und zulässigen Verbindungsmitteln aus Stahl > Ø6mm x 100 mm
entsprechend den statischen Randbedingungen zu befestigen.

Die Holzunterkonstruktion muss - in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse und der
Ausführung derWandkonstruktion - die in Anlage 1 angegebenen Mindestquerschnittsabmes-
sungen sowie die maximalen Ständerabstände aufweisen.

¡tt



MPA BRAUNSCHWEIG
Se¡te 6 | Allgemeines bauaufs¡chtliches Prüfzeugnis Nr. P-3788/1276-MPA BS vom

22.03.2022 ¡BffiKM

2.2.2 Beplankung

Die vertikalen Stoßfugen der Beplankungsplatten sind grundsätzlich auf der Holzunterkon-
struktion anzuordnen. Die Versatzmaße der Stoßfugen sowie ggf. erforderliche Hinterlegun-
gen im Bereich horizontaler Stöße der Bekleidungsplatten sind den nachfolgenden Abschnit-
ten zu entnehmen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Die Befestigung der Beplankungsplatten hat gemäß den nachfolgenden Abschnitten sowie der
Anlage 1 mit geeigneten, fär die Art der Befestigung zulässigen und statisch ausreichend di-
mensionierten Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2ban. DIN EN 14566 oder Stahldraht-
klammern Typ D nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 zu erfolgen.

Für die unterschiedlichen Beplankungslagen gelten die nachfolgenden Vorgaben. Weitere De-
tails sind der Anlage 1 zu entnehmen.

2.2.2,1 Feuen¡yiderstandsklasse F 30

Die Beplankung auf beiden Seiten der Wandkonstruktion muss aus je

21 x 12,5 mm dicken ,,Siniat LaFlamm dB'-Platten gemäß Tabelle 1 oder

> 1 x 18 mm dicken ,,Siniat LaFlamm"-Platten gemäß Tabelle 1

bestehen.

Fuqenversatz / Zusätzliche Unterkonstruktion:

BeiAusführung der Wandkonstruktion mit 12,5 mm dicken ,,Siniat LaFlamm dB"-Platten müs-
sen die Plattenabmessungen b x h < 1250 mm x 2000 mm betragen und die horizontalen
Stoßfugen sowohl nebeneinander angeordneter Beplankungsplatten als auch der Beplan-
kungsplatten von Wandinnen- und Wandaußenseite müssen gegeneinander um a > 500 mm
versetzt angeordnet werden.

BeiAusführung derWandkonstruktion mit d > 18 mm dicken ,,Siniat LaFlamm"-Platten müssen
vertikal angeordnete, raumhohe Platten mit Abmessungen von b x h < 1250 mm x 3000 mm
verwendet werden. Bei dieser Ausführung darf die Beplankung auch an einer Unterkonstruk-
tion aus Hut-Federschienen 60127 (25132160132125'¡ aus 0,6 mm dickem Stahlblech nach
DIN EN 14195 befestigt werden. Die vg HuþFederschienen sind in Achsabständen von
a s 500 mm horizontalanzuordnen und in den Kreuzungspunkten der zwet
Stück, je Kreuzungspunkt, für die Art der Befestigung zulässigen chend
dimensionierten Schnellbauschrauben Þ Ø 3,5 mm x 35 mm an
schrauben.

Befestisuno der Beplankunq:

Die Beplankungsplatten müssen umlaufend sowie an allen Holzstä

ver-

, für
die Art der Befestigung zulässigen und statisch ausreichend d Schnellbau-
schrauben > Ø 3,5 mm x 35 mm in Abständen von a < 250 mm an der Unterkonstruktion be-
festigt werden. Die 12,5 mm dicken ,,Siniat LaFlamm dB"-Platten dürfen alternativ mit zulässi-
gen und statisch ausreichend dimensionierten l>40 mm langen Stahldrahtklammern in Ab-
ständen von a < 80 mm befestigt werden.

Zur Befestigung der Beplankung an den Hut-Federschienen sind Schnellbauschrauben
> ø 3,5 mm x 35 mm zu venrenden, die in Abständen von a s 250 mm anzuordnen sind.
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2.2.2.2 Feuerwiderstandsklasse F 90

Die Beplankung auf beiden Seiten der Wandkonstruktion muss aus je

- >2 x 15 mm dicken ,,Siniat LaFlamm"-Platten gemäß Tabelle 1 oder

- >2 x 18 mm dicken ,,Siniat LaFlamm"-Platten gemäß Tabelle 1

bestehen.

Fuoenversatz:

Bei Ausfuhrung der Wandkonstruktion mit einer zweilagigen Beplankung aus >2x 15 mm di-
cken Platten und einer Einblasdämmung gemäß Abschnitt 2.2.4 müssen die Plattenabmes-
sungen b x h s 1250 mm x 2000 mm betragen. Die vertikalen Stoßfugen der 1. Plattenlage
müssen zu denen der 2. Plattenlage um jeweils > 625 mm (bzw. Ständerabstand) gegenei-
nander versetzt werden. Die horizontalen Stoßfugen innerhalb einer Beplankungslage sind
jeweils um > 500 mm gegeneinander zu versetzen. Die horizontalen Stoßfugen arischen der
ersten und der zweiten Plattenlage sind um jeweils > 500 mm gegeneinander zu versetzen.

Bei Ausführung der Wandkonstruktion mit einer zweilagigen Beplankung aus > 2x 18 mm di-
cken Platten und einer Mineralfaserdämmung gemäß Abschnitt 2.2.4 müssen Platten mit Plat-
tenabmessungen b x h I 1250 mm x 2500 mm vertikal angeordnet werden. Die vertikalen
Stoßfugen der 1. Plattenlage müssen zu denen der 2. Plattenlage um jeweils > 625 mm (bzw.
Ständerabstand) gegeneinander versetzt werden. Die Beplankung ist mit raumhohen Platten
ohne Horizontalfugen auszuführen.

Befestiqung der Beplankunq:

Die Beplankungsplatten müssen jeweils umlaufend sowie an allen Holzständern und Riegeln
mit den jeweiligen Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion befestigt werden. Die nach-
folgend angegebenen Befestigungsmittel müssen jeweils geeignet, für die Art der Befestigung
zulässig und statisch ausreichend dimensioniert sein.

Die Platten der 1. Plattenlage sind jeweils mit Schnellbauschrauben à Ø 3,9 mm x 45 mm in
Abständen von a3250 mm zu befestigen, die Platten der 2. Plattenlage mit Schnellbau-
schrauben > Ø 3,9 mm x 70 mm in Abständen von a < 250 mm.

2,2.3 Fugenausbildung

Die Gipsplatten sind jeweils dicht zu stoßen. Die sichtseitigen Fugen und
Schraubenköpfe der Gipsplatten sínd gemäß DIN 18181 mit einem
nach DIN EN 13963 zu verspachteln. Entsprechendes gilt auch für die
angrenzenden Bauteilen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die
1. Plattenlage dicht mit,,Siniat Fugenspachtel" nach DIN EN 13963

2.2.4 Ðämmung

Die Trennwände sind jeweils - in AbhÉångigkeit von der Feuerwidersta der Aus-
führung der Wandkonstruktion - mit einer Dämmung der in Anlage 1 angegebene Art und Di-
cke auszuführen.

Die Dämmung ist jeweils hohlraumfüllend dicht zwischen Ständern und Riegeln sowie beíd-
seitig dicht an den lnnenseiten der Beplankung anliegend, anzuordnen.

\BN*,T,:A
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Die gemäß Anlage 1 geforderte Dämmung aus Mineralwolle (Glaswolle) muss mit einem ent-
sprechenden Übermaß (Stauchung ca. 1 cm) straff zwischen den Holzständern eingebaut
werden. Die Fugen zwischen den Dämmplatten sowie zur Holzunterkonstruktion und den ln-
nenseiten der Beplankung müssen dicht sein.

Bei Ausführung der Beplankung mit einer Unterkonstruktion aus Federschienen muss die
Dämmung nur zwischen den Holzständern und Riegeln, nicht aber zwischen den Federschie-
nen angeordnet werden.

Die gemäß Anlage 1 geforderte Einblasdämmung aus Zellulosefasern ist ordnungsgemäß zwi-
schen den Holzståndern und der Beplankung hohlraumfüllend einzubringen, so dass die je-
weils geforderte Rohdichte gemäß Tabelle 1 sichergestellt ist.

2.2.5 Anschlüsse umgebende Bauteile

Die Anschlüsse sind nach statischen Erfordernissen entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Ab-
schnitt 1 0.5.6 auszuführen.

Feste verspachtelte Anschlüsse an angrenzende Massivbauteile sind gemäß der Anlage 3
bzw. I dicht auszuführen. Als Dichtungsstreifen sind Randstreifen aus Mineralwolle (Stein-
wolle nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 "C nach DIN 4102-17) anzuordnen.

2.2.6 Einbauten

ln Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30 sowie Wandkonstruktionen der Feu-
erwiderstandsklasse F 90 mit einer Dämmung aus Zellulosefasern, dürfen Steckdosen, Schal-
terdosen, Verteilerdosen usw. eingebaut werden. Die Öffnungen fúr den Einbau sind in ent-
sprechender Größe in die Beplankung zu schneiden. Die Steckdosen sind auf der Rückseite
(Wandinneres) in ein Bett aus Gips einzulegen.

Die Dicke des Gipsbettes muss bei Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
d > 15 mm aufweisen, beiTrennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 d > 30 mm.

Details sind der Anlage 6 bzw. 10 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu
entnehmen.

Die Elektrodosen dürfen nicht unmittelbar gegenüberliegend ei

3 Ü bereinstimmu ngsnachwe¡s

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestätigen, dass die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimm ungen des
Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für diese übereinstimmungserklärung siehe Seite 1 1)

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Ab-
schnitt 1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hin-
ausgehenden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu er-
folgen.
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lm Brandfall darf die Spannung im Ständerquerschnitt - in Abhängigkeit vom jeweiligen Wand-
aufbau - den Wert o = F/A gemäß Anlage 1 nicht überschreiten. Die in Zeile 1 der Tabelle auf
Anlage 1 angegebene maximale Spannung im Ständer gilt beíAnsatz eines Durchlaufträgers
als statischem System mit entsprechend größeren Auflagerkräften (hier: Normalkräften in
Ständern) unter den Stützmomenten.

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. lm Falle des Aus-
tausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ 19 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletã geändert durch das Gesetz zurAnderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
10. Novembe¡ 2021 (Nds. GVBI. 5.732-738) in Verbindung mit der Venaraltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (W TB) gemäß RdErl. d. MU vom 14.06.2021 (Nds. MBl. Nr.
231202'1, S. 1030-1072) erteilt. ln den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind
entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beider
nstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben

D¡ -l
0/\--'-
Mittmann Paul

lv. Leiter der Prüfstelle

Vezeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe
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Vezeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2O14-09
DIN 18181:2014-09
DIN 18182-2:2O10-02

DIN 4074-1.,2012-06
DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:2O12-17

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN EN 13162:2O15-04

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 13986:2015-06

D¡N EN 14195:2O15-03

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 16733:2016-07

DIN EN 338:2016-07
DIN EN 520:2009-12
DIN EN 13171:2015-04

.Bni/r--ra

Gipsplatten - Arten und Anforderung
Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Nägel

Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; Nadelschnittholz
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17: Schmelzpunkt
von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Anforderungen und Prüfung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren

Holzwerkstoffe zurVerwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewer-
tung der Konformität und Kennzeichnung

Metall-U nterkonstruktionsbauteile für Gi psplatten-Systeme - Beg riffe,
Anforderungen und Prüfuerfahren

Mechan ische Befestig ungsm ittel fü r Gipsplattensysteme - Beg riffe, An-
forderungen und Prüfuerfahren

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Bestimmung der Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen
Schwelen
Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen
Gi psplatten- Beg riffe, Anforderu ngen u nd Prüfverfahren
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

Verwaltungsvorschrift Technische Bau veröf-
Rund-fentlicht im Niedersächsischen Ministeria

erlass des Ministeriums für Umwelt, Energ
Niedersachsen) É\
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Muster für

Ü bereinstimmu ngserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die tragende, raumabschließende Wand-
konstruktion mit einer beidseitigen Beplankung errichtet hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung

Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90*)

Hiermit wird bestätigt, dass die tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einer
beidseitigen Beplankung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung
aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prtifzeugnisses
Nr. P-378811276-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, vom
22.A3.2022 enichtet und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Untezeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all'
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses')

- eigener Kontrollen 
.)

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Untezeichner zu seinen Akten genommen hat. ')

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Ba
zuhändigen.)

I Nichtzutreffendes streichen
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Spannung
im Ständer

o=F/A

fN/mmI

2,5

2,0

2,0

2,5

Schlank-
he¡t
Àr

'1 10

102

58

79

Dämmungr)
(Abschnitt 2.2.4)

I o,"*"Art I

It"l

>80

> 140

> 100

Mineralwolle
platten

lsofloc

lsofloc L

Mineralwolle
platten

Befest¡gungsm¡ttel
(Abschnitt 2.2.2)

AN
gemäß Abschnitt 2.2.2

Abstände

[mml

s 250

3250

<80

s250

Schrauben 2 Ø 3,5 mm x 35 mm
(an Federschienen)

Schrauben > Ø 3,5 mm x 35 mm
oder

Klammernl¿40mm

Schrauben
àØ3,5mmx55mm1. Lage:

2. Lage: Schrauben
àØ3,9mmx70mm

Beplankung
(Abschnitt 2.2.2)

I o,"*"Art I

I trr¡

>18

¿ 12,5

>2x15

¿2x18

Siniat LaFlamm
Feuerschutzplatte

Siniat
LaFlamm dB

Feuerschutzplatte

Siniat LaFlamm
Feuerschutzplatte

Unterkonstrukt¡on
(Abschnitt 2.2.1)

Querschn¡n I nippen'

I 
abstand

lmml I lmml

s 625

< 625

Stånder:

Schwelle:

Rãhm:

>60x90

>80x90

Ständer:

Schmwelle:

Råhm:

> 60 x 100

Ständer:
Schmwelle:

>60x140

>80x140Rähm

Stånder:
Schmwelle:

>60x100

¿ 80 x 100Rähm

Feuer
wider
stands
klasse

F30

F90

ãeile

I

2

3

4



lsometrie F 30-B

F30: Siniat LaFlamm dB, d = 12,5 mm
bzw.
Siniat LaFlamm, d = 18 mm

F90: SiniatLaFlamm, d = 2 x 15 mm
bzw.
SiniatLaFlamm, d = 2 x 1g mm

Siniat Fugenspachtel

Randdä mmstreifen aus Steinwol le gemäß Abschnitï 2.2.5

Dämmstoffgemäß Anlage 1

Schwellholz

Rähmholz

Holzstånder nach statischen Erfordernissen mit
M indestquersch nittsabmessu ngen gem. Anla ge 1

Schnellbauschraube TN mit Grobgewinde

Befestigung der Beplankung gemäß
Abschnitt 2.2.2.1 (F30'l und Abschnitt 2.2.2.2(F90')

Nageldübel / geeignetes Befestigungsmittel

ELT-Dose

Gipsbett F30: d > 15 mm
F90:d>30mm

Hut-Federschiene, Abstand < 500 mm

@
@

Tragende, reumabschließende Wandkonstrukt¡on mit einem
Holzständer"werk u nd ei ner beidseiti gen Beplan ku n g

der Feuerwiderstandsklasse F 30 und F 90 nach DIN 4102-2 :1977-09

lsometrie F 30 und Positionsliste

P-378811276-MPA BS

vom 22.03.2022

abP Nr

zum

ße in mm



Vertikalschnitt
Anschluss an Massivdecke

Vertikalschnitt
Bodenanschluss

P-3788|1276-MPA BS

vom 22.03.2022

a Nr

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einem
Holzständerwerk und einer beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 :1977-09

Vertikalschnitte

ße in mm



Horizontalsch nitt

Horizonta lsch nitt
Stoßausführung

< 625 < 625

Alle Maße in mm

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit
Holzständerwerk und e¡ner beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach ÐlN 4102-2: 1977-09

Horizontalschnitte

P-3788|1276-MPA BS

vom22.03.2022

abP Nr

4 zum



Befestigung mit Hut-Federschiene

Anlage 5 zum

abP Nr.:
P-3788t',1276-MPA BS

vom 22.03.2022

Tragende, raumabsch ließende Wandkonstruktion mit
Holzständenrerk u nd einer beidseiti gen Beplankun g
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 :1977-09

Bekleidungsvariante

Alle Maße in mm



Einbau ELT-Dose im Gipsbett und Dämmstoffhinterfüllung

æ.o
a

lage 6 zum

abP Nr.:
P-3788t1276-MPA BS

vom22.03.2022

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einem
Holzständerwerk und e¡ner beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 :1977-09

Einbau von Elt-Dosen

Alle Maße in mm



lsometrie
Ansichtsseite Außen

oo
rj")

^t

*
Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit

Holzständerwerk und einer beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 :1977-09

lsometrie

abP Nr.:
P-3788|1276-MPA BS

vom 22.03.2022

7 zum

Alle Maße in mm



Vertikalschnitt
Anschluss an Massivdecke

Vertikalschnitt
Horizontale
Stoßfugen und Versatz
(nur beiAusführung
mit Einblasdämmung)

Vertikalschnitt
Bodenanschluss

o
O
rO

^t

¿o.

rfl
':¿l

*.
Maße

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einem
Holzständerwerk und e¡ner beidseitigen Beplankung
der Feuenruiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 : 1977-09

Vertikalschnitte

Anlasd a:þm¡¡i't.r: "

abP Nr.:
P-3788|1276-MPA BS

vom22.03.2022



Horizontalsch nitt

Horizonta lsch nitt
Stoßausführung

< 625 < 625

I

Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einem
Holzständerwerk und e¡ner beidseitigen Beplankung
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2: 1977-09

Horizontalschnitte

".{:-::::;r',-

Anlage 9 zum

abP Nr.:
P-3788|1276-MPA BS

vom 22.03.2022



Einbau ELT-Dose im Gipsbett und Dämmstoffhinterfüllung
(nur bei Dämmung aus Zellulosefasern)

æ.o
a

Tragende, reumabschließende Wandkonstruktion mit einem
Holzstånderwerk u nd einer beidseiti gen Beplan ku n g
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 :1977-09

Einbau von Elt'Dosen

n.\#sg#z
abP Nr.:

P-3788|1276-MPA BS

vom 22.03.2022
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